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Finanz⸗Miniſterium .
Steuer⸗Departement .

Nro . 1799 ; Karlsruhe den 28 . Juny 1811 .

Bericht des Donau »Kreig - Directorii vom

vom 18 . und praͤſ . 23 . Juny Nro , 6504 . Das

von dem Grundz Steuer „Commiſqaͤr , Juſtizrath

Spenner eingereichte Promemoria uͤber verſchie⸗

dene ihm bey dem Steuer - Geſchaͤfte aufgeſtoße⸗
nen Zweifel und Bedenken betreffend .

Bee ſſchelu ß.

Das Directorium hat dem Steuer - Com⸗

miſſaͤr, Juſtizrath Spenner zu bemerken :
20.

Guͤter , die wegen den darauf ruhenden
Laſten durchaus keinen Werth haben , muͤſſen

wenigſtens mit dem Capital der Laſten in die

Steuer gelegt werden , da dieſes dem Guͤter —

Beſitzer in dem Steuer - Zettel uͤber
die atan

K

Wenn Güter mit der Erndte , verkauft ae
in Abzug kommt . Soh

den ſind , und der Werth der letztern laͤßt ſich

auch nicht einmal annaͤhernd beſtimmen , ſo ſind
~
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ſolche Kaufpreiſe aus der DurchſchnittsTabelle

wegzulaſſen ; in den meiſten Faͤllen wird es

aber keine große Schwierigkeit haben , den Werth
derſelben approximativ anzugeben ; die Sache

mit der Goldwage abzuwaͤgen, iſt freylich nicht

moͤglich, aber auch nicht nothwendig . — Wer

ſich getraut die Guͤterſteuer nach Ertrags - Be⸗

rechnungen anzulegen , wo man doch den Brutto⸗

Ertrag auch wiſſen muß , der wird ſich in einem

ſolchen einzelnen Fall wohl zu helfen wiſſen ,

vorzuͤglich wenn er uͤberlegt , daß nicht der ein⸗

zelne Kaufpreis , ſondern der Durchſchnitt aus

mehrern die Claſſen-Taxe beſtimmt .
n ”
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31 .

Finanz⸗Miniſterium .

Steuer⸗Departement .
Nro . 1802 . Karlsruhe den 28 . Juny 1811 .

Unterm 22 . Maͤrz d. J . Nro . 814 . iſt ver⸗

fuͤgt worden , daß die Zinſen und Guͤlten nicht

nach den alten Berainen , ſondern nach den neue —

ſten Einzugs⸗Regiſtern den Steuerpflichtigen

abzuziehen ſind .
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